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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1932

Norm

StPO §292

Rechtssatz

Wird auf Grund einer zur Wahrung des Gesetzes erhobenen Nichtigkeitsbeschwerde ein Schuldspruch beseitigt, so ist

auch der auf Grund dieses Schuldspruches gefällte Kostenausspruch zu beseitigen.
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